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Spottprozession, gelegentlidl Verstümmelungsstrafen, um eine möglidle Re­
stitution zu verhindern). Oft wurde der Verurteilte dann in Klosterhaft ge­
nommen. Im Zeitalter der Kirdienreform (11. Jh.) trat in auffälliger Weise 
an die Stelle der Verdammung (depositio fJtrbalis) und der Deposition (de­
positio act~~t~lis) ein ötfentlidtes Sdluldbekenntnis des Beklagten und seine 
Autodeposition (so z. B. bei Benedikt IX., Silvester III., Gregor VI.). Dadurdl 
war die Papstabsetzung zu einem Akt freiwilligen Handeins geworden, durm 
den der Rechtssatz der Nidltjudizierbarkeit der Cathedra Petri keine Be­
einträ.dltigung mehr erfuhr. - Zum gleimen Thema kündigt der Vf. eine 
weitere, absdlließende Studie an. V gl. audl H. Z i m m e r m a n n, Die De­
position der Päpste johannes XII., Leo VIII. und Benedikt V., MIOG. 68 
(1960) 209-225; Der s., Prozeß und Absetzung Papst Johannes' XII., 
Quellen und Urteile, Osterr. Arm. f. Kirmenredlt 12 (1961) 207-230. 

H.P. 

Sibylle M ä h 1, jerusalem in mittelalterlimer Simt, Welt als Gesdl. 22 
(1962) 11-26, besdlränkt ihre Untersumung unter Absehen von anderen 
Deutungen nadl dem vierfadten Sdlriftsinn auf den sensus litteralis, kann hier 
aber die versmiedensten Möglidtkeiten der Interpretation aufweisen. Das Bild 
der verworfenen Stadt, der cifJitas perfida, wurde im MA. nie auf die zeit­
genössisdte Stadt angewandt; diese war immer die heilige Stadt, ubi steterunt 
pedes eius. Als soldie war Jerusalem Mittelpunkt der Welt, das Grab Adams, 
die Opferstätte Abrahams, der Ort seiner Segnung durdl Meldtisedek, der 
Platz, an dem Moses die eherne Sdllange aufgestellt hatte, - alles Ereignisse, 
die "realprophetisdt" auf das Erlösungswerk gedeutet wurden. So hatte die 
Stadt für den ma. Mensmen eine .dlarismatisdt verdidttete Wirkkraft", wurde 
audt den Ereignissen am Ende der Gesdtimte hier der Smauplatz zugewiesen 
und wurde sdtließlidt beim Vergleidl zwisdten himmlisdlem und irdisdtem 
Jerusalem der Zeidtendtarakter auf die ma. Stadt übertragen .aus dem Glauben, 
daß sidt der Mensen während seines Erdenlebens als Pilger in der Fremde, 
bei einem Besum des heiligen Grabes also auf einer sinnbildlidten Pilgerfahrt 
zu seinem jenseitigen Vaterland befände. K. R. 

Heinridt F i c h t e n a u , Biographismes zu den Beziehungen zwisdten 
Osterreim und Frankreim im Mittelalter, MIOG. 70 (1962) 1-28. - An 
Hand einiger biographisdt faßbarer Personen veransdtaulidtt der Vf. die 
Beziehungen, die sidt durdt das seit dem Anfang des 7. Jh. namweisbare 
Kommen und Gehen zwisdten Frankreim und Osterreim (in den heutigen 
Grenzen) belegen lassen. Nur wenige Namen bezeugen direkte Beziehungen; 
es sind Missionare, Geistlidte, Pilger auf dem Wege ins Heilige Land, Aben­
teurer und die französisdten Gattinnen habsburgisdter Könige und Herzöge, 
in deren Begleitung weitere Landsleute nam Osterreim kamen. Besonders aus­
führlidl werden drei Personen besdtrieben: der Gilbertiner Petrus "von Wien" 
(S.131f.; vgl. H. Fichtenau, MIOG. 63, 1955, 2831f., dazu DA. 13, 1957, 
319), der Ketzer Ivo von Narbonne (S. 17f.) und der heute in Vergessenheit 
geratene Enguerrand von Coucy-le-Chiteau (S. 241f.; die ältere Lit. s. S. 25 
Anm. 116). Er war der Sohn einer habsburgisdlen Prinzessin und eines fran­
zösisdlen Edelmannes, stand im Dienste des französisdten Königs und starb 
nadl einem abenteuerlimen Leben 1397 in türkisdter Gefangensmaft. Als Mittler 
zwisdlen West und Ost sdleidet er allerdings aus, wie aum die anderen Per­
sonen kaum eine lebendige Verbindung zwisdten diesen beiden Teilen Europas 
hergestellt haben. Sie beweisen lediglidl die Tatsadle, daß innerhalb einzelner 
sozialer Sdtidtten (Kleriker, Adel, Ketzergemeinsdtaften usw.) mehr zufällige 
als bewußt gesudtte Verbindungen über größere Entfernungen hinweg be-




